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Tiefer Hangen!

Vorbemerkung der Redaktion: «Tiefer hingen!» soll bekanntlich
Friedrich II. der GroBe von PreuBen gesagt haben, als er eines Morgens
auf seinem Spaziergang eine iiber Nacht an das Parktor geheftete, gegen
ihn gerichtete Schmihschrift gelesen hatte. Er wollte damit sagen, daB
Kritik sich nicht durch Totschweigen unterdriicken lasse, und wohl
auch, daB sie sich in dem betreffenden Fall von selbst erledige. «Tiefer
hingen» mdchten wir auch nachfolgende, durch Offiziere unserer
Armee an Offiziere unserer Armee gerichtete Einladung zur Unter-
zeichnung der Zivildienstinitiative, in der Meinung, daB es zwar nicht
Aufgabe der Offiziere als Offiziere sein konne, diese Initiative zu unter-
stiitzen, daB aber die Diskussion dariiber aufgenommen werden miisse,
nachdem sie nunmehr zustande gekommen ist. Wir lassen deshalb auf
vorgenannte Einladung auch gleich eine Entgegnung folgen, die unserer
Meinung nach als sachlich ernstes Erdffnungsvotum hervorragend
geeignet ist. Sbr

Schweizer Offiziere unterstiitzen die Zivildienstinitiative

Wir, die unterzeichneten Offiziere der Schweizer Armee, sind
der Ansicht, daB es eines freien und demokratischen Staates
unwiirdig ist, einzelne seiner Mitglieder gerichtlich zu verurteilen
und mit Gefingnis zu bestrafen, weil sie einen Gewissensentscheid
getroffen haben, der von der Mehrheit nicht geteilt wird.

Der automatisierte und technisierte Krieg erleichtert das
Toten. Mit einem Knopfdruck Dutzende oder gar Millionen
von Menschen zu vernichten belastet das Gewissen weniger, als
einen Menschen zu téten, dem man unmittelbar gegeniibersteht.
Die Menschheit braucht darum heute mehr als je zuvor Mahner,
welche das Gewissen wachhalten und den Krieg als Mittel zur
Losung von Konflikten in Frage stellen.

Eine zahlenmiBige Schwichung der Armee braucht nicht
auch eine Schwichung ihrer Kampfkraft zu bedeuten. Menschen,
die man unter dem Druck von Bestrafung und gesellschaftlicher
Achtung zu einem Dienst zwingt, den sie aus freier Uberzeugung
nicht leisten konnten, sind fiir die Armee im Ernstfall von
zweifelhaftem Wert. An anderer Stelle eingesetzt, konnten sie
der Allgemeinheit wertvollste Dienste leisten.

Wir sind uns der Tatsache bewuBt, daB das Land im heutigen
Zeitpunkt nicht auf eine bewaffnete Landesverteidigung ver-
zichten kann. Wir wissen aber auch, daB eine moderne Gemein-
schaft immer mehr auch besondere Dienstleistungsformen
braucht: Der Dienst an seinen benachteiligten, schwachen und
hilfsbediirftigen Mitgliedern zum Beispiel ist eine vollwertige
und notige Aufgabe des Staates. Auch der Einsatz fiir die Zu-
kurzgekommenen jenseits der Landesgrenzen liegt letztlich in
unserem eigenen Interesse.

Wir sind iiberzeugt, daB es gerade an der Armee (als der am
unmittelbarsten von der Einfiihrung eines Zivildienstes be-

troffenen Organisation) liegt, darauf hinzuweisen, dafl sich die
Verteidigung jenes Staates am glaubwiirdigsten rechtfertigt, der das
groftte Mafl von Menschlichkeit und Gerechtigkeit — auch gegeniiber
seinen Minderheiten — verwirklicht hat.

Aus diesen Griinden unterstiitzen wir die eidgendssische
Volksinitiative fiir die Schaffung cines Zivildienstes.

Grad, Vorname und Name: ...
Militdrische Einteilung:
Wohnort: ...

Bitte ausgefiillt und unterzeichnet zuriicksenden an ...

Zivildienstinitiative
Lieber Kamerad!

Du hast mir ein Schreiben, adressiert an die Offiziere des
Stabes ... zugestellt, in dem Du mich ersuchst, die Initiative fiir
die Schaffung eines Zivildienstes zu unterstiitzen und einen ent-
entsprechenden Text zu unterzeichnen. Ich erachte es als kame-
radschaftliche Pflicht, Dir zu begriinden, warum ich Deinem
Wunsche nicht nachkommen kann.

Wie Du bin ich der Meinung, daB es dem Gewissensentscheid
jedes einzelnen iiberlassen bleiben muB, ob er sich auch im Kriege
an das sechste Gebot halten will und damit nicht nur sich selber,
sondern auch seine Mitbiirger, wehrlose Frauen und Kinder
einem Schicksal auszuliefern bereit ist, das schlimmer als der
Tod sein kann. Mit der Schaffung eines Zivildienstes steht das
aber nur bedingt im Zusammenhang. Wer auch im Kriege nicht
toten will, kann sich der Sanititstruppe zuteilen lassen und dort
einen Dienst ohne Waffe leisten. Sollte einmal deswegen die
Sanititstruppe einen zu groBen Zulauf erhalten, wird man in
anderen Truppengattungen die Moglichkeit eines Dienstes ohne
Waffen schaffen konnen, zum Beispiel beim Luftschutz, bei
Verpflegungstruppen und anderen noch. Damit wird dem Ge-
wissensentscheid, nicht toten zu wollen, Rechnung getragen.

Wer auch diesen Dienst verweigert, stellt die Armee als In-
stitution in Frage. Du weiBt, daB dies nicht nur aus religisen,
sondern noch &fters aus politischen Griinden, man mag sie auch
weltanschauliche nennen, geschieht. Und hier, meine ich, hort
der Anspruch auf eine besondere Beriicksichtigung wegen
Gewissensnot auf.
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Du wirst nicht bestreiten wollen, daB die Armee so wie gestern
auch heute und morgen und vermutlich noch lange Zeit bei
dreien unserer vier Bundeszwecke nach Artikel 2 der Bundes-
verfassung, nimlich
- Behauptung der Unabhingigkeit des Vaterlandes gegen auBlen,
- Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern,

- Schutz der Rechte und der Freiheiten der Eidgenossen,

eine mehr oder weniger groBe Rolle spielen kann und muB. Ein
Angriff auf die Armee ist deshalb zugleich ein Angriff auf den
Grundsatz der Behauptung der Unabhingigkeit. Solange aber
eine Mehrheit der Eidgenossen fiir eine Behauptung der Un-
abhingigkeit eintritt, hat keine Minderheit das Recht, sich von
dieser Aufgabe zu distanzieren. Mit Menschlichkeit oder Ge-
rechtigkeit hat dies nichts zu tun, wohl aber sehr viel mit Demo-
kratie, nur anders, als Du es offenbar verstehst. Nach meiner
Auffassung manifestiert sich Demokratie nicht in erster Linie
darin, daB man in allem und jedem jeder Minderheit entgegen-
kommt, sondern darin, daB8 sich in politischen Belangen die
Minderheit den Entscheiden der Mehrheit unterzieht — oder
eben einen Lebensraum wihlt, der den eigenen Vorstellungen von
Freiheit und Demokratie besser entspricht.

Das hat mit Propagierung des Krieges zur L8sung von Pro-
blemen nichts zu tun. Ich glaube, die Schweiz hat zur Geniige
bewiesen, daB sie ihre Armee wirklich nur zur Selbstbehauptung
braucht. Ferner bin ich iiberzeugt, daB bei uns gerade diejenigen
Offiziere, die sich ernsthaft mit den Problemen des Krieges be-
fassen, Gegner jeden MiBbrauchs militirischer Macht sind. In
diesem Zusammenhang muB ich mich dagegen verwahren, daB,
wie dies oft geschieht und auch in Deinem Brief unterschwellig
zum Ausdruck kommt, die Dienstverweigerer als die einzigen
«Mahner, welche das Gewissen wachhalten», hingestellt werden,
wihrend die Befiirworter einer Landesverteidigung als Kriegs-
gurgeln zu gelten haben.

Am unmittelbarsten wird deshalb von der Einfiihrung des
Zivildienstes nicht primir die Armee betroffen, sondern eines
der Prinzipien unseres Staates, nimlich daf alle Biirger gleiche
Rechte und Pflichten haben. Zu diesen Pflichten gehort die
Wehrpflicht oder, mit den Worten der Bundesverfassung ge-
sagt, die Pflicht, die Unabhingigkeit unseres Landes behaupten
zu helfen. Die von Dir erwihnten anderen Dienstleistungs-
formen sind ebenfalls selbstverstindliche Pflichten des Biirgers,
aber nicht als Ersatz fiir die Wehrpflicht. Es darf hier nicht zu
einem Entweder-Oder kommen, sondern muB immer ein
Sowohl-Als-auch bleiben.

Ein Staat, der seinen Biirgern erlaubt, sich die Pflichten selbst
auszusuchen, setzt das Prinzip der Gleichheit aufs Spiel. Mit der
Einfithrung des Zivildienstes, der dann ja aus Griinden der
Gerechtigkeit allen offenstehen muBl, werden zwei Kategorien
von Biirgern geschaffen: Zivildienstler und Wehrdienstler. Je
nach der jeweiligen politischen Lage wird die eine oder andere
Gruppe in der Offentlichkeit mehr Kredit genieBen und deshalb
den groBeren Zulauf haben. Es konnte, kraB ausgedriickt, so
weit kommen, dafB sich nur noch derjenige zum Militirdienst
meldet, der sich vor dem Zivildienst driicken will. Auf jeden
Fall wiirde der junge Stellungspflichtige vor eine Gewissensfrage
gestellt und miiBte sich oft unter dem Druck der &ffentlichen
Meinung fiir den einen oder andern Dienst entscheiden — und
damit ein Leben lang zu einer bestimmten Kategorie von
Biirgern mit all ihren Vor- und Nachteilen gehoren.

Aus all diesen Griinden bin ich gegen die Einfithrung des
Zivildienstes und werde mich dagegen einsetzen, wo es mir
mdglich ist.

Mit kameradschaftlichen Griiflen Heinrich Weiss
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Variationen zur « Abwehr»

Oberstbrigadier Frank Seethaler

1. Vorbemerkung

In seinem Artikel «Zur Charakteristik der Abwehr» (ASMZ
Nr. 5/1971) weist Oberstkkdt Ernst auf die vielgestaltigen Mog-
lichkeiten dieser neuartigen Gefechtsform hin. Insbesondere
wird die Bedeutung der statischen Komponente gegeniiber den
beiden anderen, «beweglichen Kriften» und «Feuer», hervor-
gehoben.

Nachfolgende Gesichtspunkte sollen nunmehr den wesent-
lichen Anteil der «beweglichen Krifte» an der Kampfentscheidung
deutlich machen.,

2. Warum «Abwehr»?

Zunichst sei die Frage erdrtert, weshalb zur «Verteidigung»
noch eine weitere defensive Gefechtsform, die «Abwehr», ge-
schaffen wurde.

Die Vorschrift selber gibt nur eine indirekte Antwort. Ziffer 2
der Vorbemerkungen besagt: «Die Grundsitze der TF sind aus-
gerichtet auf einen mit modernen konventionellen Mitteln und
AC-Waffen angreifenden Feind ...» Dies zwingt dazu, ein de-
fensives Verhalten zu entwickeln, das
— den Nachteil einer aus AC-Schutzgriinden gebotenen Auf-

lockerung der Krifte ausgleicht;

— dem an mechanisierten Mitteln Unterlegenen eine Chance
gibt, mit einem voll mechanisierten Gegner fertig zu werden;
— vertikalen Umfassungen wirkungsvoll zu begegnen erlaubt.

Die «Verteidigung» sicht das Gros der Krifte statisch einge-
setzt. Reserven dienen dem Zuriickgewinnen von verlorenem
Terrain. Damit werden die Mittel zum guten Teil in unokonomi-
scher Weise verausgabt und gebunden. Die oben umrissenen
Forderungen lassen sich nicht mehr erfiillen. Handlungsfreiheit
kann kaum je gewonnen werden.

Dank der Aufwertung der urspriinglich zu subsidiirem Ein-
satz gedachten Reserve ist die Metamorphose der Verteidigung
moglich geworden. Neben das «Halten» tritt nun als gleich-
wertige Komponente das «bewegliche Kimpfen», sprich: An-
greifen.

Die «Abwehr» erwihnt den Begriff «Reserve» nicht mehr. An |
deren Stelle treten die «beweglichen Krifte». Diese sind vorbe-
stimmt fiir geplante Aktionen in voraussehbaren Lagen; insofern
konnte man sie als «qualifizierte Reserven» bezeichnen. Wenn |
immer moglich sollen sie offensiv eingesetzt werden, um die |
Entscheidung durch Vernichtung des Gegners herbeizufiihren. |
Das Ausscheiden von «allgemeinen Reserven» zusitzlich zu den |
«beweglichen Kriften» ist aber denkbar.

Die «Abwehr» ist also jene defensive Gefechtsform, die, in
aufgelockerter Kriftegliederung, dazu befihigen soll, den Kampf gegen
mechanisierten Erdgegner und feindliche Luftlandetruppen erfolgver- |
sprechend zu fiihren. ‘

3. Theorie ...

Ein vorsichtiger Kommandant wird besonders dann, wenn er
nicht durch das Gelinde oder andere Umstinde begiinstigt wird,
gefiihlsmiBig dazu neigen, den feindlichen StoB weit vorne in
seinem Raum aufzufangen. Findet er vorne ein Gelindehindernis,
so wird dies seinen EntschluB erleichtern.

Wie aber, wenn ihm sein Abwehrraum, auf dessen Auswahl
er normalerweise keinen EinfluB hat, irgendwo im Innern ein




	Tiefer Hängen!

